
 

Mitzeichnungen 
Bürgermeister: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Erster Beigeordneter: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Stadtkämmerer: 

 

 

 

Datum:  

_____________ 

Beigeordnete 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

Stadtbaurat: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

Rechtsamt: 

 

 

 

Datum: 

_____________ 

 

 
Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____________________ 

 

Stadt Gladbeck Gladbeck, 20.08.2014 

 Vorlage Nr. 14/0346 

Federf. Stadtamt: Amt für Bildung und Erziehung 

Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Schulausschuss Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Vorberatung/Empfehlung 08.09.2014 7 

Rat Ratsherr 

Dyhringer 

Entscheidung 18.09.2014 12 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

 

Besetzung von Schulleitungsstellen 

 
Begründung: 

(ggf. zusätzlich) 

 

 

Das Schulgesetz NRW regelt in § 61 das Verfahren zur Besetzung von Schulleitungsstellen. 

Die Schulleitung wird von der jeweiligen Schulkonferenz gewählt.  

 

Bei dieser Schulleitungswahl ist der Schulträger in der (erweiterten) Schulkonferenz vertre-

ten, und zwar durch ein stimmberechtigtes Mitglied und mit bis zu 3 weiteren beratenden 

Teilnehmenden.  

 

Als Vertretungen des Schulträgers in den erweiterten Schulkonferenzen zur Wahl von 

Schulleitungen waren in der zurückliegenden Ratsperiode als Mitglied mit Stimmrecht 

Ratsherr Dyhringer sowie als stellvertretendes Mitglied Herr Dahmen bestimmt. Als Mit-

glieder ohne Stimmrecht waren bisher Erster Beigeordneter Weichelt sowie Frau Weist be-

nannt. 

 

Der Schulausschuss hat das Thema nach Novellierung des Schulgesetzes in seiner Sitzung 

am 12.03.2007 behandelt und sich dafür ausgesprochen, die Vertretungsfrage nicht jeweils 

einzelfallbezogen, sondern generell zu regeln. 



- 2 - 

 

 

 

Zuständig dafür ist der Rat, der die Vertretungen des Schulträgers in Schulkonferenzen 

gem. § 50 Abs. 2 Gemeindeordnung bestimmt. 

 

Eine Beschlussempfehlung des Schulausschusses wird in der Ratssitzung bekanntgegeben. 

 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 

 

Als Vertretungen des Schulträgers in den Schulkonferenzen zur Wahl von Schulleitungen 

werden bestimmt: 

 

 Mitglied mit Stimmrecht 

 

Mitglied:______________________________________________ 

 

Stellvertretendes Mitglied:________________________________ 

 

 

 Mitglieder ohne Stimmrecht 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 Der Bürgermeister 

 

 

 

 

-Ulrich Roland- 

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 Schul-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt- und Finanzausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


